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 Veröffentlicht am 25.08.2016

Norm

BTVG §6

1. BTVG § 6 heute

2. BTVG § 6 gültig ab 01.07.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2008

3. BTVG § 6 gültig von 01.01.1997 bis 30.06.2008

Rechtssatz

§ 6 BTVG schränkt das Recht des Bauträgers ein, vertraglich Rücktrittsrechte zu vereinbaren; gesetzliche

Rücktrittsrechte, etwa wegen Verzugs des Erwerbers, bleiben unberührt.Paragraph 6, BTVG schränkt das Recht des

Bauträgers ein, vertraglich Rücktrittsrechte zu vereinbaren; gesetzliche Rücktrittsrechte, etwa wegen Verzugs des

Erwerbers, bleiben unberührt.
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